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1. (1)Andert sich die rechtliche Stellung des Verdachtigen bis zur Einleitung des Disziplinarverfahrens, so ist das
Verfahren entsprechend der neuen rechtlichen Stellung durchzufthren.

2. (2)Ist gegen einen Soldaten, der

1. 1.Prasenzdienst leistet, im Zeitpunkt der Entlassung aus diesem Prasenzdienst, oder
2. 2.dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhaltnisses angehort, im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem
Prasenzstand, ausgenommen im Falle der Versetzung oder des Ubertrittes eines offentlich-rechtlich
Bediensteten in den Ruhestand,
ein Disziplinarverfahren anhdngig, so ist das Verfahren ohne Bedachtnahme auf seine geanderte rechtliche
Stellung fortzufihren. Z 1 gilt nicht, sofern der Beschuldigte unmittelbar nach der Entlassung aus dem
Prasenzdienst dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhaltnisses angehort. Im Falle der Z 2 tritt an die Stelle
der Entlassung die Disziplinarstrafe der Unfahigkeit zur Beférderung oder der Degradierung nach § 54.

3. (3)Wurde die Disziplinarstrafe der Entlassung oder der Unfahigkeit zur Beférderung oder der Degradierung

verhangt

1. 1.Uber einen Soldaten und endet der Wehrdienst dieses Soldaten vor Eintritt der Vollstreckbarkeit des

Disziplinarerkenntnisses oder

2. 2.im Falle des Abs. 2 Uber einen Angehdrigen des Miliz- oder Reservestandes,
so hat der Bestrafte den Betrag einer aus Anlass dieser Beendigung des Wehrdienstes bereits ausbezahlten
Abfertigung zurlickzuzahlen. Sofern er dieser Verpflichtung nicht selbstandig nachkommt, sind die aushaftenden
Betrage wie Verpflichtungen zu Geldleistungen nach 8 77 hereinzubringen. Die Gewahrung einer finanziellen
Zuwendung nach § 56 an die Angehdrigen des Bestraften ist zulassig.

4. (4)Ist gegen einen Wehrpflichtigen des Miliz- oder Reservestandes zum Einberufungstermin fur

1. 1.eine Milizibung oder

2. 2.eine freiwillige Waffenlibung oder einen Funktionsdienst oder

3. 3.eine auRerordentliche Ubung
ein Disziplinarverfahren anhangig, so ist das Verfahren wahrend dieses Prasenzdienstes ohne Bedachtnahme auf
die gednderte rechtliche Stellung des Beschuldigten fortzufihren.

5. (5)Abgesehen von den Fallen der Abs. 2 und 4 ist ein Disziplinarverfahren, sofern sich die rechtliche Stellung des
Beschuldigten wahrend des Verfahrens andert, entsprechend dieser neuen rechtlichen Stellung fortzufiihren.

6. (6)Wird Uber einen Berufssoldaten des Ruhestandes rechtskraftig eine Geldstrafe verhangt, so sind, sofern er erst
nach der Entscheidung der Bundesdisziplinarbehérde aus dem Dienststand ausgeschieden ist, als
Bemessungsgrundlage an Stelle der Ruhebezlge die Dienstbezilige nach § 52 Abs. 2 und 3 heranzuziehen.

7. (7)Ist gegen einen Soldaten, der dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhaltnisses angehort, im Zeitpunkt
seines Ausscheidens aus dem Prasenzstand ein Kommandantenverfahren anhangig, so gilt dieses Verfahren zu
diesem Zeitpunkt als eingestellt.

In Kraft seit 09.07.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/hdg/paragraf/54
https://www.jusline.at/gesetz/hdg/paragraf/77
https://www.jusline.at/gesetz/hdg/paragraf/56
https://www.jusline.at/gesetz/hdg/paragraf/52
file:///

	§ 85 HDG 2014 Änderung der rechtlichen Stellung
	HDG 2014 - Heeresdisziplinargesetz 2014


